
 
 
 
 
 
Die Fresenius AG, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H., hat uns mit 
Schreiben vom 15. Februar 2006 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sie die 
Schwelle von 50% der Stimmrechte an unserer Gesellschaft unterschritten hat und sie 
nun einen Stimmrechtsanteil von 36,77% hält. 
 
Die Unterschreitung des Stimmrechtsanteils unter 50% ergibt sich durch den 
gestiegenen Anteil von Stammaktien am Grundkapital der Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA aufgrund der erfolgten Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien. 
 
20. Februar 2006 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin 
Fresenius Medical Care Management AG 
 


